
ZWEITER TEIL

ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE

Der Lehrplan gibt Ziele vor. Im Sinne ihrer eigenständigen und verantwortlichen Unterrichts-
und Erziehungsarbeit haben die Lehrerinnen und Lehrer

- die Auswahl der Unterrichtsinhalte und Unterrichtsverfahren zur Erreichung dieser
Ziele vorzunehmen,

- im Unterricht Lernsituationen zu gestalten und Lernprozesse einzuleiten und zu
unterstützen,

- vielfältige Zugänge zum Wissen zu eröffnen und auch selbst Informationen anzubieten,
- Gelegenheiten zu schaffen, Können zu entwickeln und anzuwenden sowie Erfahrungen

und Eindrücke zu gewinnen.

Bei der Planung und Durchführung des Unterrichts sind insbesondere folgende Grundsätze zu
beachten:

1. Anknüpfen an die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler

Der Unterricht hat an die Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und an die Vorstellungswelt der
Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. Kontinuierliche Kontakte mit vorgelagerten und
weiterführenden Schulen sind zweckmäßig.

2. Interkulturelles Lernen

Interkulturelles Lernen beschränkt sich nicht bloß darauf, andere Kulturen kennen zu lernen.
Vielmehr geht es um das gemeinsame Lernen und das Begreifen, Erleben und Mitgestalten
kultureller Werte. Aber es geht auch darum, Interesse und Neugier an kulturellen
Unterschieden zu wecken, um nicht nur kulturelle Einheit, sondern auch Vielfalt als wertvoll
erfahrbar zu machen. Durch die identitätsbildende Wirkung des Erfahrens von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Kulturen, insbesondere in ihren alltäglichen
Ausdrucksformen (Lebensgewohnheiten, Sprache, Brauchtum, Texte, Liedgut usw.), sind die
Schülerinnen und Schüler zu Akzeptanz, Respekt und gegenseitiger Achtung zu führen.

Die Auseinandersetzung mit dem Kulturgut der in Österreich lebenden Volksgruppen ist in
allen Bundesländern wichtig, wobei sich jedoch bundeslandspezifische
Schwerpunktsetzungen ergeben werden.

Unterschiedliche Ausgangsbedingungen sind zu berücksichtigen. Eine allenfalls vorhandene
Zwei- oder Mehrsprachigkeit soll positiv besetzt und die Schülerinnen und Schüler sollen
ermuntert werden, Kenntnisse in der Muttersprache im Unterricht sinnvoll einzubringen.

3. Integration

Unter Beachtung des Prinzips der sozialen Integration ist gemäß § 15 des
Schulorganisationsgesetzes Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem



Förderbedarf, die in die Hauptschule aufgenommen wurden, eine der Aufgabe der
Sonderschule entsprechende Bildung zu vermitteln, wobei entsprechend den
Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsziele der
Hauptschule anzustreben sind.

Sofern für diese Schülergruppe ein der Behinderung entsprechender Lehrplan der
Sonderschule zur Anwendung kommt, gelten die hier angeführten Allgemeinen Didaktischen
Grundsätze sinngemäß in Ergänzung der didaktischen Grundsätze des Lehrplanes der
Sonderschule.

4. Förderung durch Differenzierung und Individualisierung

Die Schülerinnen und Schüler haben vielfältige und unterschiedliche Fähigkeiten, die je nach
deren Entwicklungsstand sowie nach Themenstellung und Herangehensweise im Unterricht in
unterschiedlicher Weise zum Ausdruck kommen. Aufgabe der Schule ist es, die Schülerinnen
und Schüler zur bestmöglichen Entfaltung ihrer individuellen Leistungspotenziale zu führen.
Leistungsfähigkeit und besondere Begabungen sind dabei kontinuierlich zu fördern.

Für den Unterricht ergeben sich daraus folgende mögliche Aufgabenstellungen bzw.
pädagogisch-didaktische Konsequenzen:

- Erstellung von differenzierten Lernangeboten, die individuelle Zugänge und auch
immer wieder neue Einstiege und Anreize bieten,

- Eingehen auf die individuell notwendige Arbeitszeit, auf unterschiedliche Lerntypen,
Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und kulturelles Umfeld,

- Berücksichtigung des unterschiedlichen Betreuungsbedarfs,
- Bewusstmachen der Stärken und Schwächen im persönlichen Begabungsprofil der

Schülerinnen und Schüler, wobei bevorzugt an die Stärken anzuknüpfen ist,
- Entwicklung von Rückmeldeverfahren, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich ihr

individuelles Leistungspotenzial optimal entfalten,
- Herstellung eines individuell förderlichen Lernklimas und Vermeidung von

Demotivation.

Die methodisch-didaktische Gestaltung soll die Berücksichtigung der jeweils aktuellen
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler gestatten. Unterrichtsformen, durch die sich
Differenzierung und Individualisierung verwirklichen lassen, reichen von Einzelarbeit über
Partnerarbeit bis zu den zahlreichen Möglichkeiten der Gruppenarbeit. Dazu gehören auch
Phasen des offenen Lernens und Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler.

Differenzierung in Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache:

Die für alle Unterrichtsgegenstände formulierten Aussagen zur Differenzierung und
Individualisierung gelten auch für Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache. Diesen
Unterrichtsgegenständen kommt jedoch insofern im Hinblick auf den weiteren Bildungs- bzw.
Ausbildungsweg besondere Bedeutung zu, als Kulturtechniken vermittelt werden und die
Kommunikationsfähigkeit erweitert wird.

Bei der Führung von Leistungsgruppen ist zu beachten:



Leistungsdifferenzierung dient der besonderen Förderung der Schülerinnen und Schüler sowie
der Sicherstellung der Durchlässigkeit im Schulwesen. Die organisatorische Umsetzung hat
sich nach Maßgabe der ausführungsgesetzlichen Bestimmungen ausschließlich an diesen
pädagogischen Zielstellungen zu orientieren. Die Stimmigkeit der Einstufung und der Noten
ist regelmäßig durch vergleichende Maßnahmen (zB bei den Aufgabenstellungen)
abzusichern.

Einschätzungen und Prognosen über die Leistungsfähigkeit dürfen nicht bewirken, dass
einzelnen Schülerinnen und Schülern Teile des Bildungsangebots vorenthalten werden.

Die Anforderungen der höchsten Leistungsgruppe haben jenen der Unterstufe der allgemein
bildenden höheren Schule zu entsprechen. Die Anforderungen der übrigen Leistungsgruppen
sind so zu dimensionieren, dass sich jede Leistungsgruppe nach Möglichkeit um eine
Notenstufe von der nächsthöheren unterscheidet.

Die Einstufung in die einzelnen Leistungsgruppen gemäß § 31b des Schulunterrichtsgesetzes
hat nach einem Beobachtungszeitraum zu erfolgen, welcher mindestens zwei Wochen ab
Beginn des Unterrichtsjahres und längstens bis zum Ende des ersten Semesters dauert.
Eigenständige Leistungsfeststellungen zum Zweck der Einstufung sind dabei nicht zulässig.
Allfällige Umstufungen in höhere oder niedrigere Leistungsgruppen sind gemäß § 31c des
Schulunterrichtsgesetzes vorzunehmen. Über den aktuellen Stand ihrer Leistungen sind die
Schülerinnen und Schüler regelmäßig zu informieren.

Sofern die Leistungsgruppen in getrennten Schülergruppen unterrichtet werden, ist eine
zeitlich und inhaltlich genau abgestimmte gemeinsame Grundlage herzustellen, damit die
Möglichkeit der Umstufung in eine höhere Leistungsgruppe sichergestellt wird. Die
Anforderungen der einzelnen Leistungsgruppen sind den Schülerinnen und Schülern
einsichtig zu machen. Ihre Einschätzung des eigenen Leistungsstandes ist zu fördern und es
sind ihnen Wege zur Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit zum Zweck der Umstufung in die
nächsthöhere Leistungsgruppe zu zeigen.

Die Förderung in Leistungsgruppen sowie die Umstufungen gemäß § 31c des
Schulunterrichtsgesetzes haben insbesondere unter Bedachtnahme auf die
Übertrittsmöglichkeiten in mittlere und höhere Schulen zu erfolgen.

Der Auftrag zur Differenzierung und Individualisierung kann sich nicht in der Zuordnung zu
bestimmten Lerngruppen erschöpfen. Auch der Unterricht in Schülergruppen hat gemäß der
oben genannten Grundsätze, die für alle Unterrichtsgegenstände gelten, zu erfolgen, weil die
Annahme, es gäbe homogene Niveaus, empirisch nicht zutreffend ist.

5. Förderunterricht

Förderunterricht stellt eine der grundlegenden Maßnahmen im Sinne des § 19 Abs. 4 des
Schulunterrichtsgesetzes (”Frühwarnsystem”) dar, welche der Zielsetzung folgt, Schülerinnen
und Schüler, die von einem Leistungsabfall betroffen oder bedroht sind, vor Schulversagen zu
bewahren. Darüber hinaus stellt der Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler, die in der
Anfangsstufe des betreffenden Pflichtgegenstandes auf Schwierigkeiten stoßen, ein
zusätzliches Lernangebot dar. Dabei ist vorauszusetzen, dass es sich um leistungsfähige und
leistungswillige Schülerinnen und Schüler handelt, die vorübergehend von einem
Leistungsabfall betroffen oder bedroht sind.



In Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache ist jedenfalls ein Förderunterricht für
jene Schülerinnen und Schüler vorzusehen, die
a) eines zusätzlichen Lernangebots bedürfen, weil sie die Anforderungen in den

wesentlichen Bereichen nur mangelhaft erfüllen oder Umstellungsschwierigkeiten wegen
eines Schulwechsels haben; nach der Einstufung in Leistungsgruppen kommt dieser
Förderunterricht nur mehr für Schülerinnen und Schüler der dritten Leistungsgruppe in
Betracht;

b) auf den Übertritt in eine höhere Leistungsgruppe vorbereitet werden sollen oder deren
Übertritt in eine niedrigere Leistungsgruppe verhindert werden soll.

Ein Förderunterricht kann im Rahmen der der Schule zur Verfügung stehenden
Lehrerwochenstunden in allen Pflichtgegenständen angeboten werden.

Der Förderunterricht kann in der 1. bis 4. Klasse als Klassen-, Mehrklassen- oder
Mehranstaltenkurs geführt werden und ist einem bestimmten Pflichtgegenstand zuzuordnen.
Er kann in allen Pflichtgegenständen in Kursform, geblockt oder in den Unterricht des
jeweiligen Pflichtgegenstandes integriert durchgeführt werden.

Für Förderunterricht dürfen in jeder Klasse pro Schuljahr insgesamt 72 Unterrichtsstunden
und für jede/n Schüler/in 48 Unterrichtsstunden vorgesehen werden.

Bezüglich des Förderunterrichts in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen siehe Z 4
(Förderung durch Differenzierung und Individualisierung).

Für Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Muttersprache als Deutsch wird auf Z 3 und
4 der Bemerkungen zu den Stundentafeln verwiesen.

6. Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung

Auch durch bloße Übernahme von Erfahrungen anderer können das Wissen, Können und
Erleben erweitert werden. Im Unterricht ist durch das Schaffen einer entsprechenden
Lernatmosphäre - nicht zuletzt auf Grund der wachsenden Bedeutung dynamischer
Fähigkeiten - die selbsttätige und selbstständige Form des Lernens besonders zu fördern.
Dafür bieten sich auch projektartige und offene Lernformen an.

Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter entsprechend zu kritischem und
eigenverantwortlichem Denken zu führen. Es sind Impulse zu setzen, die die Entwicklung
eigener Wert- und Normvorstellungen bei den Schülerinnen und Schülern anregen und
fördern.

Den Schülerinnen und Schülern ist Lernen als Prozess verständlich zu machen. Sie sollen die
an sie gestellten Anforderungen kennen, sich selbst einschätzen lernen und darin auch
Motivation für ihre Arbeit finden.

Die Vermittlung von Lerntechniken ist eine unabdingbare Voraussetzung für selbsttätiges
Erarbeiten von Kenntnissen und Fertigkeiten, dient aber auch dem Zweck, eine Basis für den
lebensbegleitenden selbstständigen Bildungserwerb zu legen. Bei der Gestaltung des
Unterrichts ist darauf zu achten, dass für die Präsentation individuellen Wissens
Möglichkeiten geboten werden.



7. Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt

Im Sinne des exemplarischen Lernens sind möglichst zeit- und lebensnahe Themen zu
wählen, durch deren Bearbeitung Einsichten, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Methoden gewonnen werden, die eigenständig auf andere strukturverwandte Probleme und
Aufgaben übertragen werden können. Die Materialien und Medien, die im Unterricht
eingesetzt werden, haben möglichst aktuell und anschaulich zu sein, um die Schülerinnen und
Schüler zu aktiver Mitarbeit anzuregen. Begegnungen mit Fachleuten, die in den Unterricht
eingeladen werden können, sowie die Einbeziehung außerschulischer Lernorte bzw. die
Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch Schulveranstaltungen stellen wesentliche
Bereicherungen dar. Den neuen Technologien kommt verstärkt Bedeutung zu.

8. Bewusste Koedukation

Koedukation beschränkt sich nicht auf gleichzeitiges Unterrichten von Schülerinnen und
Schülern. Vielmehr ist eine bewusste Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen
Vorurteilen zu führen. Es ist wesentlich, Lerninhalte auszuwählen, die gleichermaßen
Mädchen und Knaben ansprechen, den Unterricht so zu gestalten, dass er sowohl den
Bedürfnissen der Mädchen als auch der Knaben entgegenkommt, ein (Lern-)Klima der
gegenseitigen Achtung zu schaffen sowie Erwartungshaltungen und Umgangsformen der
Lehrerinnen und Lehrer gegenüber Mädchen und Knaben zu reflektieren.

Unterricht in geschlechtshomogenen Gruppen kann zu einer Erweiterung des Verhaltens- und
Interessensspektrums von Mädchen und Knaben beitragen. Daher kann es im Zusammenhang
mit speziellen Themen oder Situationen sinnvoll sein, unter Beachtung der im § 8a des
Schulorganisationsgesetzes sowie der auf Grund dieser Bestimmung ergangenen Verordnung
festgelegten Voraussetzungen den Unterricht nach Geschlechtern getrennt durchzuführen.

9. Sicherung des Unterrichtsertrages und Rückmeldungen; Leistungsbeurteilung

Für die Sicherstellung des Unterrichtsertrages sind im Unterricht ausreichende und gezielte
Wiederholungen und Übungen vorzusehen, sodass im Regelfall eine außerschulische
Lernunterstützung nicht nötig ist. Zur Festigung des Gelernten ist beizutragen, indem
Zusammenhänge zwischen neu Gelerntem und bereits Bekanntem hergestellt werden und
indem – soweit möglich – Neues in bekannte Systeme und Strukturen eingeordnet wird.

Hausübungen sollen durch besondere Intentionen, wie zB Sammeln von Materialien und
Informationen, Erkundungen, zusätzliche Übung und Festigung die Unterrichtsarbeit
ergänzen. Dabei ist auf die Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler zu achten (siehe auch
§ 17 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes).

Eine detaillierte Rückmeldung über die erreichte Leistung ist wichtig und soll auch bei der
Leistungsbeurteilung im Vordergrund stehen. Klar definierte und bekannt gemachte
Bewertungskriterien sollen Anleitung zur Selbsteinschätzung sein und Motivation, Ausdauer
und Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen.



Für die Bestimmung des Wesentlichen für die Leistungsbeurteilung sind bei den
Lehrstoffangaben jedes Faches auch die jeweiligen Beiträge zu den Bildungsbereichen, zu
den Aufgabenbereichen der Schule und zu den Leitvorstellungen zu beachten.

Im Rahmen der Bestimmungen über die Leistungsbeurteilung (Leistungsbeurteilungs-
verordnung) sind auch Methodenkompetenz und Teamkompetenz in die Leistungsbeurteilung
so weit einzubeziehen, wie sie für den Unterrichtserfolg im jeweiligen Unterrichtsgegenstand
relevant sind.

Die Schülerinnen und Schüler sind in die Planung und Gestaltung, Kontrolle und Analyse
ihrer Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse in zunehmendem Maße aktiv einzubeziehen,
damit sie schrittweise Verantwortung für die Entwicklung ihrer eigenen Kompetenzen
übernehmen können.
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